
Was ist versichert?

Versicherte Sachen
Versichert sind die im Versicherungsvertrag bezeichneten, fertig 
eingesetzten oder montierten 
	Scheiben, Platten und Spiegel aus Glas; 
 Scheiben, Platten aus Kunststoff;
 Platten aus Glaskeramik;
 Glasbausteine und Profilbaugläser;
 Lichtkuppel aus Glas oder Kunststoff;
 Scheiben von Sonnenkollektoren einschließlich deren Rahmen;
 künstlerisch bearbeitete Scheiben, Platten und Spiegel.

Versicherte Schäden
	Die Zerstörung oder Beschädigung durch Bruch (Zerbrechen)   
 der versicherten Sachen.

Versicherte Kosten
Versichert sind folgende Kosten, die infolge eines Versicherungsfalls 
erforderlich und tatsächlich angefallenen sind, z. B.:
 für das vorläufige Verschließen von Öffnungen (Not ver - 

schalun gen, Notverglasungen);
 für zusätzliche Leistungen, um die sich das Liefern und  

Mon tieren von versicherten Sachen durch deren Lage ver-
teuert (z. B. Kran- oder Gerüstkosten); 

 um versicherte Sachen zum nächsten Ablagerungsplatz  
abzutransportieren und sie zu vernichten (Entsorgungskosten);

 um Sachen, die das Einsetzen von Ersatzscheiben behindern  
(z. B. Schutzgitter, Schutzstangen, Markisen usw.) zu  
beseitigen und wiederanzubringen.

Wo bin ich versichert?

 Versicherungsort sind die in dem Versicherungsschein bezeichneten Gebäude, Räume von Gebäuden oder bewegliche Sachen    
 innerhalb des Versicherungsortes. Gewerblich genutzte Räume gelten nur versichert, sofern diese beantragt wurden.  

Gibt es Deckungsbeschränkungen?

Nicht alle denkbaren Fälle sind versichert. Vom Versicherungsschutz 
ausgeschlossen sind z. B.:
! Krieg;
! Innere Unruhen;
! Kernenergie;
! Beschädigungen von Oberflächen oder Kanten (z. B. Schrammen, 

Muschelausbrüche);
! Schäden, die Sie vorsätzlich herbeigeführt haben.

Dieses Informationsblatt gibt Ihnen einen ersten Überblick über eine Glas-Versicherung. Es ist beispielhaft und daher nicht vollständig. 
Die vollständigen Informationen und den für Ihren Vertrag vereinbarten Versicherungsumfang finden Sie in den Vertragsunterlagen 
(Versicherungsantrag, Versicherungsschein und Versicherungsbedingungen). Damit Sie umfassend informiert sind, lesen Sie sich 
bitte alle Unterlagen durch.

Um welche Versicherung handelt es sich? 
Wir bieten Ihnen eine Glas-Versicherung. Diese schützt Sie vor den finanziellen Folgen der Beschädigung oder Zerstörung der versicherten 
Sachen.

Glas-Versicherung

Was ist nicht versichert?

	Hohlgläser;
 Photovoltaikanlagen;
 Sachen, die bereits bei Antragstellung beschädigt sind;
 optische Gläser;
 Geschirr;
 Beleuchtungskörper und Handspiegel;
 Scheiben und Platten aus Glas oder Kunststoff, die  Bestandteil 

elektronischer Daten-, Ton-, Bildwiedergabe- und Kommunikati-
onsgeräte sind (z. B. Bildschirme von Fernsehgeräten, Displays 
von Tablets und Smartphones).
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Wann und wie zahle ich?

● Die Höhe Ihres Versicherungsbeitrages, die von Ihnen gewählte Zahlungsperiode und die Laufzeit des Vertrages können Sie dem Antrag  
 und dem Versicherungsschein entnehmen.
● Den ersten Beitrag müssen Sie spätestens zwei Wochen nach Erhalt des Versicherungsscheins zahlen. Wann Sie die weiteren Beiträge   
  zahlen müssen, teilen wir Ihnen mit. 
● Sie können die Beiträge monatlich, viertel-, halbjährlich oder jährlich zahlen. Für die monatliche Zahlung ist das Lastschriftverfahren 

obli gatorisch.
● Sie können die Beiträge überweisen oder uns ermächtigen, sie von Ihrem Konto einzuziehen. Sorgen Sie dann bitte dafür, dass die   
 Beitragssumme auf  Ihrem Konto verfügbar ist.

Wann beginnt und endet die Deckung? 

Wann die Versicherung beginnt, ist im Versicherungsschein angegeben. Voraussetzung ist, dass Sie den ersten Versicherungsbeitrag 
rechtzeitig und vollständig gezahlt haben.
Die Versicherung gilt für die zunächst vereinbarte Dauer. Wenn nicht anders vereinbart, verlängert sie sich danach automatisch um jeweils  
ein weiteres Jahr (Verlängerungsjahr), außer Sie oder wir kündigen den Vertrag. 

Wie kann ich den Vertrag kündigen? 

● Sie können den Vertrag ebenso wie wir zum Ende der zunächst vereinbarten Vertragsdauer und zum Ablauf  jedes Verlängerungsjahres  
 kündigen (das muss spätestens drei Monate vor dem Ende der Vertragslaufzeit geschehen).
● Ebenfalls können Sie und wir nach dem Eintritt eines Schadenfalles den Versicherungsvertrag kündigen. Dann endet die Versicherung  
 schon vor Ende der vereinbarten Dauer.

Welche Verpflichtungen habe ich?

● Sie müssen alle Fragen im Antragsformular wahrheitsgemäß und vollständig beantworten, auch die Fragen zu früheren Glasversicherungen
 und früheren Versicherungsfällen.
● Die Versicherungsbeiträge müssen Sie rechtzeitig und vollständig bezahlen.
● Im Versicherungsfall müssen Sie uns vollständige und wahrheitsgemäße Informationen geben.
● Sie müssen die Kosten des Schadens gering halten.
● Wenn sich Ihre vorhandenen Risikoumstände während der Vertragslaufzeit wesentlich ändern, müssen Sie uns ansprechen, damit der  
 Vertrag ggf. angepasst werden kann.

Weitere Informationen unter: www.mecklenburgische.de


